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20. ermutigt das Amt des Hohen Kommissars, seine Ma-
nagementsysteme weiter zu verbessern und für einen wirksa-
men und transparenten Einsatz seiner Mittel zu sorgen, erkennt
an, dass rechtzeitig ausreichende Mittel für das Amt zur Ver-
fügung stehen müssen, damit es das ihm auf Grund seiner Sat-
zung28 und der späteren Resolutionen der Generalversamm-
lung über Flüchtlinge und andere unter seiner Obhut stehende
Personen übertragene Mandat auch künftig erfüllen kann, er-
innert an ihre Resolutionen 58/153 vom 22. Dezember 2003,
58/270 vom 23. Dezember 2003 und 59/170 vom 20. Dezem-
ber 2004 betreffend die Anwendung von Ziffer 20 der Satzung
des Amtes und fordert die Regierungen und die anderen Geber
nachdrücklich auf, umgehend auf die von dem Amt erlassenen
jährlichen Appelle und die Zusatzappelle zur Deckung des
Mittelbedarfs für seine Programme zu reagieren;

21. ersucht den Hohen Kommissar, der Generalver-
sammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über seine Tä-
tigkeit Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 60/130

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/500, Ziff. 12)29.

60/130. Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für so-
ziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf den Weltgipfel für soziale Entwicklung,
der vom 6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abgehalten wur-
de, und auf die vierundzwanzigste Sondertagung der General-
versammlung "Weltgipfel für soziale Entwicklung und der
Weg danach: Herbeiführung einer sozialen Entwicklung für
alle in einer zunehmend globalen Welt", die vom 26. Juni bis
1. Juli 2000 in Genf stattfand,

bekräftigend, dass die Kopenhagener Erklärung über so-
ziale Entwicklung und das Aktionsprogramm30 und die von der
Generalversammlung auf ihrer vierundzwanzigsten Sonderta-
gung verabschiedeten Weiteren Initiativen für die soziale Ent-
wicklung31 sowie ein kontinuierlicher weltweiter Dialog über
Fragen der sozialen Entwicklung den grundlegenden Rahmen

für die Förderung der sozialen Entwicklung für alle auf natio-
naler und internationaler Ebene bilden,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen32 und die darin enthaltenen Entwicklungsziele so-
wie auf die auf den großen Gipfeltreffen, Konferenzen und
Sondertagungen der Vereinten Nationen eingegangenen Ver-
pflichtungen, einschließlich der auf dem Weltgipfel 2005 ein-
gegangenen Verpflichtungen33,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umsetzung
und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs34;

2. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von dem
Report on the World Social Situation, 2005 (Weltsozialbericht
2005)35 und einer seiner wichtigsten Feststellungen, wonach
die Entwicklungsagenda nur vorangebracht werden kann,
wenn die Probleme der Ungleichheit innerhalb von Ländern
und zwischen diesen angegangen werden, und wonach ein
Scheitern der Bemühungen um die Überwindung dieses Un-
gleichheitsproblems zwangsweise dazu führen wird, dass so-
ziale Gerechtigkeit und bessere Lebensbedingungen für alle
Menschen auch weiterhin ausbleiben und Gemeinwesen, Län-
der und Regionen gegenüber sozialen, politischen und wirt-
schaftlichen Umwälzungen anfällig bleiben werden;

3. begrüßt die Ergebnisse der zehnjährlichen Überprü-
fung des Weltgipfels für soziale Entwicklung, die während der
dreiundvierzigsten Tagung der Kommission für soziale Ent-
wicklung im Februar 2005 stattfand36;

4. begrüßt außerdem, dass die Regierungen ihren Wil-
len und ihre Entschlossenheit zur weiteren Umsetzung der Ko-
penhagener Erklärung über soziale Entwicklung und des
Aktionsprogramms30 bekräftigt haben, insbesondere zur Be-
seitigung der Armut, zur Förderung einer produktiven Vollbe-
schäftigung und zur Förderung der sozialen Integration mit
dem Ziel, stabile, sichere und gerechte Gesellschaften für alle
Menschen zu schaffen;

5. erkennt erneut an, dass die Erfüllung der in Kopen-
hagen eingegangenen Verpflichtungen und die Erreichung der
international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen32

enthaltenen Ziele, sich gegenseitig verstärken und dass die in
Kopenhagen eingegangenen Verpflichtungen für einen kohä-

28 Resolution 428 (V), Anlage.
29 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Belarus,
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind,
und Chinas), Japan, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Lettland,
Liberia, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Monaco, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
30 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6-12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.
31 Resolution S-24/2, Anlage.

32 Siehe Resolution 55/2.
33 Siehe Resolution 60/1. 
34 A/60/80.
35 A/60/117; siehe auch United Nations publication, Sales No. E.05.IV.5. 
36 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 6 (E/2005/26), Kap. I, Abschn. A; siehe auch Beschluss
2005/234 des Wirtschafts- und Sozialrats. 
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renten, auf den Menschen ausgerichteten Entwicklungsansatz
von entscheidender Bedeutung sind;

6. erkennt an, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der
Ergebnisse der während der letzten zehn Jahre abgehaltenen
großen Gipfeltreffen, Konferenzen und Sondertagungen der
Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf
damit zusammenhängenden Gebieten die soziale Entwicklung
zwar weiter fördern werden, dass jedoch auch eine stärkere
und wirksame internationale und regionale Zusammenarbeit
und Entwicklungshilfe sowie Fortschritte in Richtung auf eine
stärkere Teilhabe, größere soziale Gerechtigkeit und eine grö-
ßere Ausgewogenheit in den Gesellschaften erforderlich sein
werden;

7. ist sich dessen bewusst, dass das auf dem Weltgipfel
für soziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten Sonder-
tagung der Generalversammlung bekräftigte umfassende Kon-
zept der sozialen Entwicklung bei der Gestaltung der nationa-
len und internationalen Politik abgeschwächt wurde und dass
die Armutsbeseitigung zwar ein zentraler Bestandteil der Ent-
wicklungspolitik und des entwicklungspolitischen Diskurses
ist, dass aber den weiteren auf dem Gipfel vereinbarten Ver-
pflichtungen mehr Aufmerksamkeit zuteil werden soll, insbe-
sondere denjenigen betreffend Beschäftigung und soziale In-
tegration, die ebenfalls durch die allgemeine Trennung der So-
zialpolitik von der Wirtschaftspolitik beeinträchtigt wurden;

8. betont, dass politische Maßnahmen zur Armutsbesei-
tigung an den tieferen und strukturellen Ursachen und Ausprä-
gungen der Armut ansetzen sollten und dass die Aspekte der
Gleichheit und der Verringerung der Ungleichheit in diese
Maßnahmen einbezogen werden müssen; 

9. bekräftigt die Verpflichtung auf eine Beschäfti-
gungspolitik, die eine produktive Vollbeschäftigung und men-
schenwürdige Arbeit für alle unter gleichen, ausgewogenen,
sicheren und würdigen Bedingungen fördert, und bekräftigt
außerdem, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen in die ma-
kroökonomische Politik einbezogen werden soll;

10. bekräftigt außerdem, dass die Politik der sozialen In-
tegration danach streben soll, Ungleichheiten zu verringern,
den Zugang zu sozialen Grunddiensten, Bildung und Gesund-
heitsversorgung zu fördern, die Teilhabe und Integration ge-
sellschaftlicher Gruppen zu erhöhen und die Herausforderun-
gen zu bewältigen, die sich der sozialen Entwicklung durch die
Globalisierung und durch marktgetriebene Reformen entge-
genstellen, damit alle Menschen in allen Ländern Nutzen aus
der Globalisierung ziehen können; 

11. bekräftigt ferner, dass der Kommission für soziale
Entwicklung auch weiterhin die Hauptverantwortung für die
Weiterverfolgung und Überprüfung des Weltgipfels für sozia-
le Entwicklung und der Ergebnisse der vierundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung zukommt und dass sie
als Hauptforum der Vereinten Nationen für einen intensiveren
weltweiten Dialog über Fragen der sozialen Entwicklung fun-
giert, und legt den Regierungen, den zuständigen Sonderorga-
nisationen, Fonds und Programmen des Systems der Vereinten
Nationen und der Zivilgesellschaft nahe, die Arbeit der Kom-
mission verstärkt zu unterstützen;

12. bekräftigt die auf dem Weltgipfel 2005 unter dem
Punkt "Deckung der besonderen Bedürfnisse Afrikas" einge-
gangenen Verpflichtungen33, unterstreicht die Aufforderung
des Wirtschafts- und Sozialrats zu stärkerer Koordinierung in-
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen sowie die aktu-
ellen Anstrengungen zur Harmonisierung der laufenden Initia-
tiven zu Gunsten Afrikas und ersucht die Kommission für so-
ziale Entwicklung, in ihrer Arbeit den sozialen Dimensionen
der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas37 auch
weiterhin einen wichtigen Platz einzuräumen;

13. bekräftigt außerdem, dass jedes Land die Hauptver-
antwortung für seine eigene wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung trägt und dass die Rolle der nationalen Politiken und
Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann, und
unterstreicht, wie wichtig es ist, wirksame Maßnahmen zu ver-
abschieden, darunter nach Bedarf auch neue Finanzmechanis-
men, um die Anstrengungen der Entwicklungsländer zur Her-
beiführung eines beständigen Wirtschaftswachstums und ei-
ner nachhaltigen Entwicklung, zur Beseitigung der Armut und
zur Stärkung ihrer demokratischen Systeme zu unterstützen;

14. bekräftigt in diesem Zusammenhang ferner, dass der
internationalen Zusammenarbeit eine wesentliche Rolle zu-
kommt, wenn es darum geht, die Entwicklungsländer, nament-
lich die am wenigsten entwickelten Länder, bei der Stärkung
ihrer personellen, institutionellen und technologischen Kapa-
zitäten zu unterstützen;

15. bekräftigt, dass soziale Entwicklung die aktive Ein-
beziehung aller Akteure in den Entwicklungsprozess erfordert,
einschließlich der Organisationen der Zivilgesellschaft, der
Unternehmen und der Kleinbetriebe, und dass Partnerschaften
zwischen allen maßgeblichen Akteuren immer mehr ein Teil
der nationalen und internationalen Zusammenarbeit im Dien-
ste der sozialen Entwicklung werden, und bekräftigt außer-
dem, dass innerhalb von Ländern die Partnerschaften zwi-
schen der Regierung, der Zivilgesellschaft und dem Privatsek-
tor wirksam zur Erreichung der sozialen Entwicklungsziele
beitragen können;

16. unterstreicht die Verantwortung des Privatsektors
auf nationaler wie auf internationaler Ebene, einschließlich
Kleinbetrieben, Großunternehmen und transnationaler Unter-
nehmen, und zwar nicht nur hinsichtlich der wirtschaftlichen
und finanziellen Auswirkungen, sondern auch hinsichtlich der
Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Entwicklung, die Ge-
sellschaft, die Gleichstellung der Geschlechter und die Um-
welt, sowie hinsichtlich ihrer Verpflichtungen gegenüber ih-
ren Arbeitnehmern und ihres Beitrags zur Herbeiführung einer
nachhaltigen Entwicklung, einschließlich sozialer Entwick-
lung, und betont, dass es geboten ist, innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen und unter Beteiligung aller maßgeblichen
Interessenträger konkrete Maßnahmen in Bezug auf die unter-
nehmerische Verantwortung und Rechenschaftspflicht zu er-
greifen, so auch zur Verhütung oder strafrechtlichen Verfol-
gung von Korruption;

37 A/57/304, Anlage. 
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17. bittet den Generalsekretär, den Wirtschafts- und So-
zialrat, die Regionalkommissionen, die zuständigen Sonder-
organisationen, Fonds und Programme des Systems der Ver-
einten Nationen und andere zwischenstaatliche Foren, im Rah-
men ihres jeweiligen Mandats die in Kopenhagen eingegan-
genen Verpflichtungen und die Erklärung über den zehnten
Jahrestag des Weltgipfels für soziale Entwicklung36 weiter in
ihre Arbeitsprogramme zu integrieren und ihnen Vorrang ein-
zuräumen, weiter aktiv an ihrer Weiterverfolgung mitzuwir-
ken und die Erfüllung dieser Verpflichtungen und Zusagen zu
überwachen;

18. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Ergebnisse
des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der vierundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung" in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men, und ersucht den Generalsekretär, der Versammlung auf
der genannten Tagung einen Bericht über diese Frage vorzu-
legen.

RESOLUTION 60/131

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/501, Ziff. 27)38.

60/131. Durchführung des Weltaktionsprogramms für
Behinderte: Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele für Menschen mit Behinde-
rungen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen und in Bekräftigung der Verpflichtungen,
die in den maßgeblichen Menschenrechtsübereinkünften ent-
halten sind, namentlich in dem Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau39 und in dem
Übereinkommen über die Rechte des Kindes40,

sowie unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen,
insbesondere Resolution 37/52 vom 3. Dezember 1982, mit
der sie das Weltaktionsprogramm für Behinderte41 verabschie-
dete, Resolution 48/96 vom 20. Dezember 1993, mit der sie die
Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancen-
gleichheit für Behinderte verabschiedete, und Resolution
58/132 vom 22. Dezember 2003 sowie die einschlägigen Re-
solutionen des Wirtschafts- und Sozialrats und seiner Fach-
kommissionen,

ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen42 und das Ergebnis des Weltgipfels 200543,
die von den Staats- und Regierungschefs am 8. September
2000 beziehungsweise am 16. September 2005 verabschiedet
wurden, betonend, dass der volle Genuss aller Menschenrechte
und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen ge-
fördert und geschützt werden muss, und anerkennend, wie
wichtig es ist, die Behindertenperspektive in die Umsetzung
der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen einzubinden, um die international verein-
barten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenni-
ums-Erklärung enthaltenen Ziele, zu erreichen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Initiativen
und Maßnahmen, die die Regierungen zur Durchführung des
Weltaktionsprogramms, der Rahmenbestimmungen und der
einschlägigen Resolutionen ergriffen haben, die sich insbeson-
dere mit der Schaffung einer behindertengerechten Umwelt
und Informations- und Kommunikationstechnologien, der Ge-
sundheit, der Bildung und sozialen Diensten, der Beschäfti-
gung und dem dauerhaften Erwerb des Lebensunterhalts be-
fassen, einschließlich der Tätigkeit zwischenstaatlicher und
nichtstaatlicher Organisationen auf diesem Gebiet, und in de-
nen das nachdrückliche Eintreten für die Herstellung der
Chancengleichheit, für die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen sowie für die Förderung und den Schutz des vollen
Genusses aller Menschenrechte durch Menschen mit Behin-
derungen, einschließlich im Kontext der Entwicklung, zum
Ausdruck kommt,

in Bekräftigung der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen sowie ihrer jeweili-
gen Anschlussüberprüfungen,

feststellend, dass der von der Zweiten Weltversammlung
über das Altern verabschiedete Internationale Aktionsplan von
Madrid über das Altern 200244 das Thema "Ältere Menschen
mit Behinderungen" als konkretes grundsatzpolitisches Anlie-
gen betrachtet,

die Fortschritte begrüßend, die der Ad-hoc-Ausschuss
über ein umfassendes und integratives Internationales Über-

38 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Argen-
tinien, Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belgien, Bosnien und
Herzegowina, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dä-
nemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Guinea, Indonesien, Irland,
Island, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap Verde,
Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, Myanmar, Namibia,
Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden, Senegal, Serbien und
Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Südafrika, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik, Tunesien,
Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
39 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl.
Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
40 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1992 II
S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.

41 A/37/351/Add.1 und Corr.1, Anhang, Abschn. VIII, Empfehlung I (IV). 
42 Siehe Resolution 55/2. 
43 Siehe Resolution 60/1. 
44 Report of the Second World Assembly on Ageing, Madrid, 8-12 April
2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.IV.4), Kap. I, Resolu-
tion 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/altern/ac197-9.pdf.
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